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VII

Vorwort zur 4.Auflage

Dem Gewerberaummietrecht kommt im Immobilienwirtschaftsrecht ein be-
sonderer Stellenwert zu, da es einen erheblichen Wirtschaftszweig betrifft. In
jüngerer Zeit hat es sich zunehmend zu einer Spezialmaterie entwickelt.

Für den Praktiker ist die Einarbeitung bzw. Vertiefung in diese Spezialmaterie
aufgrund der vielfältigen rechtlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen in
der Regel nicht einfach. Erforderlich sind nicht nur mietrechtliche Kenntnisse,
sondern in gleichem Maße AGB-rechtliche Kenntnisse, das Erkennen wirt-
schaftlicher Zusammenhänge und Kenntnisse über aktuelle Rechtsprechungs-
entwicklungen.

In der Rechtsprechung sind seit dem Erscheinen der 3.Auflage im Jahre 2017
wiederum wichtige und für die Praxis bedeutsame Entscheidungen ergangen.
Gerade im Bereich der Nebenkosten und der Instandhaltungs- und Instandset-
zungskosten sowie Wartungskosten waren einige für die Praxis relevante Ent-
wicklungen zu verzeichnen. So wird in der obergerichtlichen Rechtsprechung
nunmehr etwa gefordert, dass Wartungskosten für gemeinschaftlich genutzte
Anlagen und Einrichtungen zu deckeln sind.Weiterhinwerden Klauseln, die die
Instandhaltung und Instandsetzung auf den Bereich innerhalb der Mietsache
erstrecken, für unwirksam gehalten, wenn sie nicht zwischen dem durch Miet-
gebrauch (des aktuellen Mieters) hervorgehobenen Instandhaltungsaufwand
und solchen, der auf der Nutzung durch den Vormieter beruht (Instandhal-
tungsstau) unterscheiden. Diese Entscheidungen haben in der Praxis zu vielen
vertraglichen Änderungen in Gewerberaummietverträgen geführt. In jüngerer
Zeit ist vermehrt auch die Geltendmachung von Betreiberpflichten durch die
zuständigen Behörden zu beobachten. Betreiberpflichten stehen im Zu-
sammenhang mit der Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-
und Wartungsarbeiten. Das Schrifttum hat hierauf bereits mit aktuellen Ansät-
zen reagiert. Die weiteren Entscheidungen betrafen die „Klassiker“ im Gewerbe-
raummietrecht, wie das Zustandekommen eines Mietvertrages, die gewerbliche
Weitervermietung (§565 BGB), die Schriftform (§550 BGB), die Miete (auch
„Corona-Mieten“), Betriebspflichtregelungen, Mängelrechte und Schönheitsre-
paraturen sowie Einzelfragen zumProzessrecht.

Flankierend zu den Rechtsprechungsentwicklungen waren Gesetzesänderun-
gen zu verzeichnen, wie insbesondere das Inkrafttreten des IV. Bürokratieent-
lastungsgesetzes, mit dem die Schriftformerfordernisse in der Gewerberaum-
miete auf die Textform „heruntergestuft“worden sind. In der Praxis der Vertrags-
gestaltung ist hiermit die (Wieder-)Entwicklung von Schriftformklauseln bzw.
Textformheilungsklauseln verbunden. Zudem hat die Etablierung „grüner Klau-
seln“ (Green Lease) in Gewerberaummietverträgen eine besondere Bedeutung
eingenommen.



VIII

Vorwort zur 4.Auflage

Die vorliegende Neuauflage berücksichtigt diese Entwicklungen. Sie will den
Einstieg und die weitere Befassungmit demGewerberaummietrecht erleichtern
sowie einen Überblick über die im Gewerberaummietrecht häufig auftretenden
Problemfelder geben. Diese werden entsprechend ihrer praktischen Relevanz
gewichtet dargestellt und anhand von aktuellen Rechtsprechungsbeispielen,
Praxishinweisen und Formulierungsvorschlägen für die Vertragsgestaltung er-
läutert.

Durch die Auswertung der aktuellen Rechtsprechung und die Darstellung ge-
genteiliger Meinungen in Rechtsprechung und Schrifttum will die Neuauflage
zur weiteren Auseinandersetzungmit demGewerberaummietrecht einladen.

Für wertvolle Hinweise aus der Sicht der Rechtsprechung gilt besonderer Dank
Herrn Dr. Jürgen Pogrzeba, ehemaliger Richter des für das gewerbliche Miet-
recht zuständigen 30. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm, und Herrn
Richter a.D. amOberlandesgericht Düsseldorf, Günther Geldmacher.

Düsseldorf, im August 2025 Dr. Rainer Burbulla, Rechtsanwalt
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